
  Bundesrecht 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Veterinärbehördliche Einfuhr- und Binnenmarktverordnung 2001 

Kundmachungsorgan 

BGBl. II Nr. 355/2001 aufgehoben durch BGBl. II Nr. 473/2008 

§/Artikel/Anlage 

Anl. 16 

Inkrafttretensdatum 

01.11.2001 

Außerkrafttretensdatum 

17.12.2008 

Text 
                                                           Anlage 16 
                                                          gemäß § 62 
 

Ausnahmebestimmungen für Tiere mit bestimmten Verwendungszwecken und Bedingungen 
 

Die Ausnahmen gemäß § 62 gelten für folgende Tiere: 

 1. Tiere im privaten Reiseverkehr oder bei einer Wohnsitzverlegung, wenn höchstens drei und nicht zur 
Abgabe an Dritte bestimmte Tiere folgender Arten mitgeführt werden: 

A) Hunde und Hauskatzen, sofern für jedes Tier mit einem Alter von über zwölf Wochen nachgewiesen 
wird, dass es gegen Tollwut schutzgeimpft wurde und die Impfung 

 a) mindestens 30 Tage und längstens zwölf Monate vor dem Grenzübertritt oder 

 b) als Wiederholungsimpfung längstens zwölf Monate nach vorausgegangener Tollwutschutzimpfung 
und längstens zwölf Monate vor dem Grenzübertritt durchgeführt wurde; 

 c) die Höchstzahl von Tieren darf im Falle von Muttertieren mit ihren Jungen, sofern diese weniger als 
drei Monate alt sind, überschritten werden; 

B) Hasenartige; 

C) Papageien und Sittiche, sofern die Tiere von einer Gesundheitsbescheinigung eines amtlichen 
Tierarztes begleitet sind, die nicht älter als zehn Tage ist und aus der sich ergibt, dass die Tiere für 
gesund befunden wurden und in ihrem Herkunftsbestand während der letzten 30 Tage keine auf 
Papageien oder Sittiche übertragbare Krankheit zur amtlichen Kenntnis gelangt ist; 

D) andere als unter lit. A, B oder C genannte Arten, wenn die Gefahr der Verschleppung von 
Tierseuchen ausgeschlossen ist; 

diesbezügliche andere internationale oder nationale Vorschriften bleiben unberührt; 

 2. Tiere, die im Artistenberuf verwendet werden, ausgenommen Klauentiere; 

 3. Pferde, die bei Wanderritten für weniger als 24 Stunden aus anderen Mitgliedstaaten verbracht werden; 

 4. Hunde, die 

 a) als Blindenführhunde, Diensthunde des Bundesheeres, der Zollwache, der Justizwache, der 
Wachkörper der Bundesgendarmerie, der Wachkörper der Bundespolizeidirektionen oder im 
Rettungsdienst oder Katastropheneinsatz verwendet werden und von einem Impfnachweis nach Z 1 
lit. A begleitet sind, oder 

 b) als Schlittenhunde zum Zwecke der Teilnahme an Rennen verbracht werden, sofern die Tiere von 
einer schriftlichen Bestätigung des Rennveranstalters begleitet sind, in der diese Teilnahme bestätigt 
wird, und von einem Impfnachweis nach Z 1 lit. A begleitet sind; 

 5. Brieftauben, die zum Zwecke des Auflassens in Spezialtransportmitteln innergemeinschaftlich verbracht 
werden. 


